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Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 205/J-NR/1976, betreffend bisherige Erfahrungen 
aus dem TieJ:'versuchsgesetz, die die Abgeordneten· 
Dr.BROESIGKE und Genossen am 40 März 1976 an mich 
richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 
Gemäß § 12 Abso2 des Tierversuchsgesetzes, 

BGBloNr.184/1974 obliegt dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung die Durchführung dieses Gesetzes 
in Angelegenheiten des Hochschulwesens. In den übrigen 
Angelegenheiten des § 1 Tierversuchsgesetzes obliegt 
die Vollziehung den Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie bzw. dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz.. Im Vollzugsbereich des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung wurden die bisherigen Erfah
rungen auch als Grundlage einer gemeinsamen Aussprache 
mit Vertretern der Universitäten genommen und eine Kon
trollkommission. eingesetzt, die entsprechende Erfahrungs~ 
berichte laufend vorlegen wird. Es sei in dem Zusammennang 
noch darauf hingewiesen, daß seit 1974 7,16 Millionen 

. Schilling. für Verhesserungen bzwo Einrichtungen von Tier- . 
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räumen, für Tierstallungen, für Tie:.'käfige etc. zur Ver
fügu.."'lg gestellt \'JUrden.. Einer Klinik, die Tierversuche 
im größeren Umfan.g durchführt und noch keinen ständigen 
Tierarzt zur Betreuung der Tierversuche hatte, \iurde 
ein Tierarz~ zugeteilt. 

ad 2) 

Im Bereich der Universitäten wurden bisher 
39 Bewillig,lngen erteilt. 

ad 3) 

VOß Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung ..... mrden bisher zwei Durchführungserlässe t.md 
ein. Antragsform-nlatt ausgegeben .. 

ad 4 und 5) 

Nach § 9 des Tierversuchsgesetzes obliegt 
die Verhängung der dort yorgesehenen Verwaltungsstrafen 
für sämtliche Bereiche der Tierversuche den Bezirksver~ 
waltungsbehördeno Der Instanzenzug regelt sich'dabei 
nach den Bestimmungep. des Verwaltungsstrafgesetzes. 
Dementsprechend sind Anzeigen bei diesen Behörden ein
zubringen und Strafverhängu.ngen erfolgen im Wege dieser 
Behördeno 

ad 6) 

Im Universitätsbereich wurde eine Kontroll
kommission eingesetzt, der vorwiegend Tierärzte der 
Veterinärmedizinischen Universität angehören. 

ad 7) 
Der gemäß § 8 des Tierversuchsgesetzes ein

ges,etzten Kontrollkoillr::J.ission gehören an: 
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Vizepräsident des Wiener Tierschutzve~~eines 
Orden'tlicherUniversitätsprofessor 
Dromed .. veto Oskar PRÄl'lDL 

Ordentliche:i..'Universitätsprofessor 
Dromed.vet. Alfred KMENT 

Ordentlicher Universitätsprofessor 
Dr.med.vet. Erich EISENMENGER 

Ordentlicher Universitätsprofessor 
Dr.med~vet. Walter GRtiNBERG ' 

Ordentliche.:' Universitätsprofessor 
DDroOtto KF...AUPP 

Ordentlicher Universitätsprofessor 
Dr.med.univ. Adolf NEUHOLD 

Assistenzarzt Dromedovet. Udo LOSERT 

Dromedoveto DieterADAMlKER 

ad 8) 

JA 

. ed 9) 

Für den Fall, daß sich Mängel imG~setz 
herausstellen sollten, . wäre selbstverständlich eine 
Novellierung in Erwägung zu zi~hen. 

! 
i 
I 

':\' 
J;' ! 
I ' ,.. . 

I . 

f : . 
I. 

. i . 

219/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




